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Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 2021 
 
Die durch den Amtsausschuss des Amtes Arensharde am 13. Dezember 2021 
beschlossene Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 
2021 wurde durch die Amtsvorsteherin am 13. Dezember 2021 ausgefertigt. 
 
Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Jeder kann Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan 
im Amt Arensharde, Zimmer 13, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt, nehmen. 
 
 
 
Silberstedt, 17. Dezember 2021 
 
Amt Arensharde 
Die Amtsvorsteherin 
Im Auftrage 
Kruse 
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Haushaltssatzung des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 2022 
 
Die durch den Amtsausschuss des Amtes Arensharde am 13. Dezember 2021 
beschlossene Haushaltssatzung des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 2022 wurde 
durch die Amtsvorsteherin am 13. Dezember 2021 ausgefertigt. 
 
Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan im Amt Arensharde, 
Zimmer 13, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt, nehmen. 
 
 
 
Silberstedt, 17. Dezember 2021  
 
Amt Arensharde 
Die Amtsvorsteherin 
Im Auftrage 
Kruse 
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Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Silberstedt für das Haushaltsjahr 2021 
 
Die durch die Gemeindevertretung Silberstedt am 14. Dezember 2021 beschlossene 
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Silberstedt für das Haushaltsjahr 2021 wurde 
durch den Bürgermeister am 14. Dezember 2021 ausgefertigt. 
 
Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Jeder kann Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan 
im Amt Arensharde, Zimmer 13, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt nehmen. 
 
 
 
Silberstedt, 17. Dezember 2021 
 
Amt Arensharde 
Die Amtsvorsteherin 
Im Auftrage 
Kruse 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Silberstedt für das Haushaltsjahr 2022 
 
Die durch die Gemeindevertretung Silberstedt am 14. Dezember 2021 beschlossene 
Haushaltssatzung der Gemeinde Silberstedt für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den 
Bürgermeister am 14. Dezember 2021 ausgefertigt. 
 
Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan im Amt Arensharde, 
Zimmer 13, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt nehmen. 
 
 
 
Silberstedt, 17. Dezember 2021  
 
Amt Arensharde 
Die Amtsvorsteherin 
Im Auftrage 
Kruse 
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Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der 
Gemeinde Silberstedt (Beitrags- und Gebührensatzung) 
 
Die durch die Gemeindevertretung Silberstedt am 14. Dezember 2021 beschlossene 
Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der 
Gemeinde Silberstedt (Beitrags- und Gebührensatzung) wurde durch den Bürgermeister 
am 14. Dezember 2021 ausgefertigt. 
 
Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Silberstedt, 17. Dezember 2021 
 
 
Amt Arensharde 
Die Amtsvorsteherin 
Im Auftrag 
 
 
Kruse 
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Satzung 
über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung 

der Gemeinde Silberstedt 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 
2 Abs. 1 S.1, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein, 
des Artikel II des Gesetzes zur Regelung abgabenrechtlicher Vorschriften und der §§ 1 
und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 14. Dezember 2021 folgende 
Satzung erlassen: 
 

 

§ 1 

Allgemeines 

  

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung über die 

Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 19. Februar 2002 als jeweils eine 

selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen 

 a)  Schmutzwasserbeseitigung, 

 b)  Niederschlagswasserbeseitigung. 

    

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

  a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die erstmalige Herstellung der jeweiligen

 zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich der Kosten für den ersten 

Grundstücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

 b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen (Abwassergebühren). 

   

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist 
a) bei Freigefällekanal die Anschlussleitung von der Hauptleitung bis zur Grenze des 

zu entwässernden Grundstücks, ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem 
Grundstück, 

b) bei Druckentwässerung die Druckrohrleitung von der Hauptleitung bis einschließlich 
dem Pumpenschacht mit der dazugehörigen elektrischen Anlage mit einer 
Maximallänge von 15 m ab Grundstücksgrenze auf dem Grundstück. 

  

Abwasserbeitrag 

  
§ 2 

Grundsatz 
  

Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Abwassergebühren 
oder auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen einschließlich des jeweils ersten Grundstücksanschlusses, 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
erwachsenden Vorteile.  
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§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

  

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die erstmals an eine zentrale öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden können und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in 
der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

    
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 

tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

    
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im 

bürgerlichen-rechtlichen Sinne. 
 

 

§ 4 

Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

  

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird als nutzungsbezogener 
Flächenbeitrag erhoben. 

 
 (2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden für das erste 

Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere Vollgeschoss jeweils 20 % der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht.  
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheit des Bauwerks 
nicht feststellbar, werden bei industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 
m und bei allen in anderer Weise baulich oder gewerblich genutzten Grundstücken je 
angefangene 2,40 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 
 (3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
 a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte 

Fläche, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist, 

  b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder 
gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

  c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des 
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche, die durch Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB erfasst wird, ansonsten die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze 
und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie; bei Grundstücken, die 
nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden 
Weg mit einer Straße verbunden sind, die Fläche zwischen der  Straße 
zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden 
Linie,  
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 d) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) – c) ergebenden 
Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der 
jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von Buchstabe c) der der Straße 
zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in einer Tiefe verläuft, die 
der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden 
(z. B. Schwimmbäder und Festplätze – nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 75 % 
der Grundstücksfläche, bei Campingplätzen jedoch 100 % der Grundstücksfläche, 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als 
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die 
Abwasserbeseitigungsanlage anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten 
dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung 
auf dem Grundstück erfolgt, 

  g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 
die Abwasserbeseitigungsanlage anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch die 
GRZ 0,2; höchstens jedoch die tatsächliche Grundstücksfläche. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils 
im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 

  h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung 
eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. 
Abfalldeponie), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung 
bezieht. 

    

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
 a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 

Vollgeschosse, 
  b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht 

festgesetzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen 
Anlagen angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. 
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruchzahlen über 0,5 
auf volle Zahlen aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine 
Berücksichtigung, 

  c)  bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 

 d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die Zahl der 
Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe 
nach Buchstabe b) überschritten werden, 

  e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind 

   aa) bei bebauten und bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken, die Zahl der 
auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen, oder 
soweit Bebauungsplanfestsetzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, 
festgesetzten oder nach Buchst. b) berechneten Vollgeschosse, 

   bb) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von 
einem Vollgeschoss, 
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  f)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z. B. 
Sport-, Fest- und Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss 
angesetzt, 

  g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellungs-
beschluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchst. h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

    

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 
Baugesetzbuch liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 

 a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß getroffen sind, 

  b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen 
über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 

  

 

§ 5 
Beitragsmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung 

  

(1) Der Abwasserbeitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung wird als nutzungsbezogener 

Flächenbeitrag erhoben. 

    

(2)  Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages wird die Grundstücksfläche mit 

der Grundflächenzahl vervielfacht. 

 

 (3) Die Grundstücksfläche ist nach § 4 Abs. 3 zu ermitteln. 

    

 (4) Als Grundflächenzahl nach Abs. 2 gelten 

 a)  soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Grundflächenzahl, 

  b) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan eine Grundflächenzahl 

nicht bestimmt ist, die folgenden Werte: 

 Kleinsiedlungs- Wochenendhaus- und Campingplatzgebiete ...................... 0,1 

  Wohn-, Dorf-, Misch- und Ferienhausgebiete .............................................. 0,2 

  Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete i. S. von § 11 BauNVO ............ ... 0,4 

  Kerngebiete ................................................................................................... 0,8 

c) für Sport- und Festplätze sowie für selbständige Garagen- und  

  Einstellplatzgrundstücke ..............................................................................  0,8 

  d)  für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB) sowie bei Friedhofs- 

 grundstücken und Schwimmbädern ..............................................................  0,1 

  e)  für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), bei denen durch Plan- 

 feststellung eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelas- 

 sen ist ................................................................................................... ........  0,8 

  Die Gebietseinordnung gemäß Buchstabe b) richtet sich für Grundstücke,  

  aa) die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach der Festsetzung im 

Bebauungsplan, 

  bb) die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteilen liegen (§ 34 BauGB), nach der 

vorhandenen Bebauung in der näheren Umgebung. 

 

(5)  Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Baugesetzbuch 

liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 

sie bestehen für  

  a)  Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind,  
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  b)  die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das 

zulässige Nutzungsmaß enthält, wobei dann einheitlich die Grundflächenzahl von 0,4 gilt.  
    

 

 

§ 6 
Beitragssatz 

  

Die Beitragssätze für die Herstellung bzw. Verbesserung der zentralen öffentlichen 

Abwasserbeseitigungsanlagen betragen bei der  

a) Schmutzwasserbeseitigung 

aa) im Ortskern Silberstedt mit dem Ortsteil Krauheide 

(Hollingstedter Straße und Holmer Weg) 4,35 Euro 

 

  ab) im Wochenendhausgebiet Hünning 4,02 Euro 

 b) Niederschlagswasserbeseitigung 0,00 Euro 

je m² beitragspflichtiger Fläche. 

  

 

§ 7 
Beitragspflichtige 

  

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentümer oder mehrere aus 
dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 
  

 
§ 8 

Entstehung der Beitragspflicht 
  

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor dem Grundstück einschließlich des 
ersten Grundstücksanschlusses. 
Bei Grundstücken, die durch ein Geh-, Fahr- oder Leitungsrecht eines an die Straße 
grenzenden Grundstücks oder eine oder mehrere private Wegeparzelle/n erschlossen 
sind (Hinterliegergrundstück) entsteht die Beitragspflicht mit der betriebsfertigen 
Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor der Zuwegung 
einschließlich der gesonderten Anschlussleitung, die vom Abwasserkanal bis zur 
Grundstücksgrenze der Zuwegung verlegt wird.  

 
(2) Im Fall des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens 

jedoch mit der Genehmigung des Anschlusses. 
 

§ 9 
Vorauszahlungen 

  
Auf Beiträge können angemessene Vorauszahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 7 gilt entsprechend. Eine geleistete 
Vorauszahlung ist bei der Erhebung des endgültigen Beitrages gegenüber dem Schuldner 
des endgültigen Beitrags zu verrechnen. 
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§ 10 
Ablösung 

 
Der Beitragspflichtige kann durch Vertrag mit der Gemeinde den Beitrag im Ganzen bis 
zur Entstehung der Beitragspflicht ablösen. Maßgebend für die Berechnung sind die 
Regelungen dieser Satzung. 
 

 
§ 11 

Veranlagung, Fälligkeit 
  
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer 
Vorauszahlung. 
 
 

§ 12 
Entstehung des Erstattungsanspruchs 

  

(1)  Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen 
weiteren Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die 
Beitragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück 
verselbständigte Teilfläche einen eigenen Grundstücksanschluss an die zentrale 
öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so 
sind der Gemeinde die Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzlicher 
Grundstücks-anschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 

    
(2) Für Änderungen an bestehenden Leitungen, die vom Grundstückseigentümer 

gewünscht werden, sind die entstandenen Selbstkosten zu erstatten. 
    

(3) Bei einer Druckentwässerung auf dem Grundstück ist die Anschlussleitung bis zum 
Pumpenschacht in einer Länge von 15 m ab Grundstücksgrenze im Anschlussbeitrag 
enthalten. Für die darüber hinaus gehende Leitungslänge sind die tatsächlich 
entstandenen Kosten zu erstatten. 

    
(4) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des 

Anschlusses.  §§ 7 und 11 Satz 1 gelten entsprechend. 
  

 

Abwassergebühren 

 
§ 13 

Grundsatz 
  
Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und für 
die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden 
Abwasserge-bühren für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen sind oder in diese entwässern. Die 
Abwassergebühren werden als Grund- und Arbeitsgebühr erhoben. 
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§ 14 
Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

  

(1) Die Grundgebühr wird für jeden angefangenen Monat erhoben. 

    

(2) Die Arbeitsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird nach der Abwassermenge bemessen, 

die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr 

ist ein m³ Abwasser. 

    

(3) Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten 

 a)  die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte 

und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

  b)  die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge, 

  c)  die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermesseinrichtung. 

    

(4) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt nicht 

angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung 

des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres und unter Berücksichtigung der 

begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

 

(5) Die Wassermenge nach Abs. 3 Buchstabe b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde für den 

abgelaufenen Bemessungszeitraum von einem Kalenderjahr innerhalb der folgenden zwei 

Monate anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf 

seine Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler müssen fest installiert sein und den 

Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Die Gemeinde ist berechtigt, die Wassermengen 

zu schätzen. 

    

(6) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt 

sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjahres innerhalb 

von zwei Monaten bei der Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis gilt Abs. 5 Sätze 2 bis 3 

sinngemäß. Die Gemeinde kann nach Anhörung des Antragstellers auf dessen Kosten 

Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten. 

 Kann in landwirtschaftlichen Betrieben die für die Viehhaltung verbrauchte oder 

zurückbehaltene Wassermenge nicht durch Wassermesser nachgewiesen werden, so wird diese 

mit 12 m³/Jahr für jede Großvieheinheit, bezogen auf den statistischen Umrechnungsschlüssel, 

festgesetzt, der Gebührenberechnung wird mindestens eine Abwassermenge von 40 m³/Jahr je 

Person zugrunde gelegt. Maßgebend für die Berechnung ist die in dem Jahr durchschnittlich 

mit Wasser zu versorgende Personenzahl. 

 

 

§ 15 

Gebührenmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung 

  

(1) Die Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach der überbauten und 

befestigten Grundstücksfläche (z. B. Betondecken, bituminöse Decken, Pflasterungen und 

Plattenbeläge) bemessen, von der aus Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage 

gelangt. Je 50 m² sind eine Berechnungseinheit. Flächen werden jeweils auf volle 50 m² 

aufgerundet. 
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(2) Der Gebührenpflichtige hat der Gemeinde auf deren Aufforderung binnen eines Monats die 

Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. Änderungen der überbauten und befestigten 

Grundstücksfläche hat der Gebührenpflichtige unaufgefordert innerhalb eines Monats nach 

Fertigstellung der Gemeinde mitzuteilen. Maßgebend für die Gebührenerhebung sind die am 

01.01. des Erhebungszeitraumes bestehenden Verhältnisse. 

 

(3) Kommt der Gebührenpflichtige seiner Mitteilungspflicht nach Abs. 2 nicht fristgemäß nach, so 

kann die Gemeinde die Berechnungsdaten schätzen. 

  

 

§ 16 

Gebührensatz 

 

(1) Die monatliche Grundgebühr beträgt  

a) bei der Schmutzwasserbeseitigung je Wohneinheit, gewerblicher Betrieb 

aa) im Ortskern Silberstedt mit dem Ortsteil Krauheide 

(Hollingstedter Straße und Holmer Weg) 10,00 Euro 

 ab) im Ortsteil Hünning 21,666 Euro 

 Als Wohneinheit zählt die Zusammenfassung von Wohnraum, die den Inhaber in die Lage 

versetzt, in den ihm zur Verfügung stehenden Räumen einen eigenen Haushalt zu führen. Dieses 

ist in der Regel der Fall, wenn eine eigene Küche oder zumindest eine Kochgelegenheit und eine 

Toilette vorhanden sind. Hierzu zählen auch Ferienwohnungen. Es ist nicht erforderlich, dass die 

Wohnung einen selbständigen Zugang hat.  

 

Als gewerblicher Betrieb gilt jedes selbständig betreibbare auf eine bestimmte Branche 
ausgerichtete Unternehmen, dass abgeschlossene Räume mit einem Wasseranschluss 
hat. Als gewerblicher Betrieb im Sinne dieser Satzung zählen auch die Räumlichkeiten 
öffentlicher Einrichtungen (Behörden, Kirchen usw.), privater Vereinigungen und 
freiberuflich Tätiger (Ärzte, Anwälte, Architekten usw.). 

  

b) bei der Niederschlagswasserbeseitigung je Anschluss 0,00 Euro 
 
 
(2) Die Arbeitsgebühr beträgt  

a) bei der Schmutzwasserbeseitigung je cbm Schmutzwasser 
 aa) im Ortskern Silberstedt mit dem Ortsteil Krauheide 4,90 Euro  
 ab) im Ortsteil Hünning 5,00 Euro 
 b) bei der Niederschlagswasserbeseitigung 

  je 50 qm überbauter oder befestigter Grundstücksfläche  0,00 Euro 
 
(3) Wird in die Abwasseranlage stark verschmutztes Schmutzwasser eingeleitet, so 

werden zu dem Gebührensatz nach Abs. 2 a Buchstabe aa) Zuschläge (erhöhte 
Gebühr) erhoben, und zwar  

  
 bei einer Verschmutzung des Abwassers mit einem chemischen Sauerstoffbedarf 

(CSB) von 1.500 Milligramm/Liter (mg/l aus einer nicht abgesetzten Probe) an 
aufwärts je angefangene 500 mg/l  0,30 Euro/m3.  

 

Der Verschmutzungszuschlag wird erst festgesetzt, wenn die eingeleitete Schmutz- 
wassermenge mindestens 2.000 cbm jährlich beträgt. 
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Der Verschmutzungsgrad wird von der Gemeinde Silberstedt festgesetzt. Sie hat jederzeit 
das Recht, den Verschmutzungsgrad des Schmutzwassers zu überprüfen. 
 
Der Verschmutzungsgrad wird aus mind. zwanzig 24 h-Mischproben ermittelt. Die 
Beprobung ist mind. 2 x jährlich in einem zusammenhängenden Zeitraum von mind. 10 
Werktagen durchzuführen. Der Probezeitraum wird von der Gemeinde bestimmt.  
 
Der Festsetzung des Verschmutzungsgrades wird der bei Beginn eines Kalenderjahres 
bekannte letzte Nachweis zugrunde gelegt. Es kann stattdessen ein Verschmutzungsgrad 
festgesetzt werden, der sich aus dem rechnerischen Mittelwert der letzten mindestens 5 
Messreihen vor der Gebührenheranziehung von der Gemeinde ermittelten oder von ihr in 
Auftrag gegebenen Untersuchungsergebnisse ergibt. Entspricht der von der Gemeinde 
festgesetzte Verschmutzungsgrad dem Mittelwert nach Satz 9, werden Änderungen nur 
berücksichtigt, wenn die Gemeinde von sich aus oder auf Verlangen des 
Gebührenpflichtigen eine neue Messreihe aus mindestens zwanzig Abwasserproben 
durchgeführt hat oder durchführen lässt und der Mittelwert der Untersuchungsergebnisse 
um mehr als 10 % von dem festgesetzten Verschmutzungsgrad abweicht. 
 

In begründeten Fällen können weitere Proben durchgeführt werden. Zu diesem Zweck 
kann sie sich eines amtlichen Gutachters bedienen. Die Kosten des Gutachtens trägt der 
Gebührenpflichtige. Zweifelt der Gebührenpflichtige die Festsetzung des 
Verschmutzungsgrades an, kann er einen Nachweis des Verschmutzungsrades durch ein 
amtliches Gutachten verlangen. Sofern dieses Gutachten zu einer niedrigeren Einstufung 
kommt, trägt die Gemeinde Silberstedt die Kosten hierfür. 
 
Die Gemeinde Silberstedt behält sich vor, zukünftig weitere Parameter für die Erhebung 
von Starkverschmutzungszuschlägen zu erheben. Diese werden sich neben dem 
chemischen Sauerstoff (CSB-Wert) auf die Bemessung der Abwasseranlage und 
Behandlungsanlage maßgebenden Inhaltsstoffe Stickstoff (N), Phosphor (P) und dem 
biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB5) beziehen. 
 

 

§ 17 

Gebührenpflichtige 

  

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- oder 
Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem 
Erbbaurecht belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers 
gebührenpflichtig. Die Wohnungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft 
sind Gesamtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden 
Gebühren. Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

    
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der 
bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 21) versäumt, so 
haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei 
der Gemeinde entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 
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§ 18 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

  

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist und/oder der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, 
sobald der Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet. 
 

 

§ 19 

Erhebungszeitraum 

  

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben wird (§ 14 

Abs. 3 Buchstabe a), gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der 

Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjahres vorausgeht. 

§ 20 

Veranlagung und Fälligkeit 

  

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können Vorausleistungen auf die Gebühren verlangt 

werden. Die Höhe richtet sich nach der Gebührenschuld des Vorjahres oder dem 

voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr. Vorausleistungen werden mit je einem Viertel 

des Betrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November erhoben. 

  

(2) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 

des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung der Vorausleistungen. Die Gebühr und 

die Vorausleistungen können zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. 

 

  

Schlussbestimmungen 

 

§ 21 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

  

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die 
Festsetzung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder 
Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer 
als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
 
 
Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben 
beeinflussen (z. B. grundstückseigene Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- oder 
Abwassermess-vorrichtungen), so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung Grundstücke betreten, um 
Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprüfen; die 
Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

 

 



 499  
 

 

 

§ 22 

Datenverarbeitung 

  

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen 
der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen 
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des 
gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der 
Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt (§ 12 Absatz 1 und 
3 Nr. 2 in Verbindung mit § 43 Absatz 1 Grundbuchverfügung –GBV-), dem 
Finanzamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde, den amtseigenen Bau- 
und Liegenschaftsakten und des Katasteramtes (§ 13 Abs. 3 Nr. 2 Vermessungs- und 
Katastergesetz –VermKatG-) sowie aus den Melderegistern der Einwohnermeldeämter 
(§ 34 Abs. 1 und 3 Nr. 1 Bundesmeldegesetz –BMG-) durch die Gemeinde zulässig. 
 Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln 

lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

 

Nähere Bezeichnung der zu erhebenden Daten: 

 

a.) Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer 
b.) künftige Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer 
c.) Grundbuchbezeichnung 
d.) Eigentumsverhältnisse 
e.) Anschriften von derzeitigen und künftigen 

Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümern 
f.) Daten zur Ermittlung von Beitragsbemessungsgrundlagen der einzelnen 

Grundstücke 
 

Soweit zur Veranlagung zu Beiträgen nach dieser Satzung im Einzelfall erforderlich, 
dürfen auch weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene 
Daten erhoben werden. 

 

 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt, die im 

Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und anfallenden personenbezogenen 

und grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der 

Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

    

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient oder in 

der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist die Gemeinde 

berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben 

nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und 

Wasserverbrauchsdaten von diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke 

der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterzuverarbeiten. 

    

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von 

nach den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den 

für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten 

zum Zwecke der Abgabenordnung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 
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(5)  Das Amt Arensharde ist für die Gemeinde Silberstedt berechtigt, die zur Ermittlung und 

Festsetzung der Beiträge gem. Absatz 1 genannten Daten nach den Vorschriften der Art. 6 Abs. 

1 Satz 1 lit. e), Abs. 3 Satz 2 Var. 3 Datenschutz-Grundverordnung, § 3 Abs. 1 Schleswig-

Holsteinisches Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 2 

Abs. 1 und § 3 Abs. 1 und 2 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG 

SH) und § 4 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) zu verarbeiten. 

 

(6) Das Amt Arensharde ist für die Gemeinde Silberstedt befugt, auf Grundlage der Angaben des 

Beitragspflichtigen ein Verzeichnis der Beitragspflichtigen mit den für die Beitragserhebung 

nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Beitragserhebung nach dieser Satzung zu verwenden und zu verarbeiten. 
 

(7) Das Amt Arensharde speichert für die Gemeinde Silberstedt die genannten Daten von Erhebung 

bis zur Zahlung des letzten Beitrags. Nach Fortfall der Beitragspflicht wird der gesamte 

abgeschlossene Vorgang einschließlich der personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 

10 Jahren beginnend mit dem 1. Januar des auf den Beitragsfortfall folgenden Jahres 

aufbewahrt. 

 

(8) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Abgaben- und 

Beitragshebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden.  

 

 

§ 23 

Ordnungswidrigkeiten 

  

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 14 Abs. 4 und Abs. 5, 15 Abs. 2, 21 der 
Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 
  

§ 24 

Inkrafttreten 

  

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung vom 01. Januar 2002 
in der Fassung der 14. Nachtragssatzung außer Kraft. 
 

 

 

Silberstedt, den 14. Dezember 2021 

 

 

                                                 L.S. 

 

Johannsen 

Bürgermeister 
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Anlage 

zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der 

Gemeinde Silberstedt (Beitrags- und Gebührensatzung) 

       Starkverschmutzungszuschläge gem. § 16 Abs. 3 dieser Satzung. 

       

       
Verschmutzungszuschlag ab 1501 pro Stufe   0,30 €  

  

        Anfangswert  Endwert Stufe Zuschlag 

   1501 2000 1          0,30 €  

   2001 2500 2          0,60 €  

   2501 3000 3          0,90 €  

   3001 3500 4          1,20 €  

   3501 4000 5          1,50 €  

   4001 4500 6          1,80 €  

   4501 5000 7          2,10 €  

   5001 5500 8          2,40 €  

   5501 6000 9          2,70 €  

   6001 6500 10          3,00 €  

   6501 7000 11          3,30 €  

   7001 7500 12          3,60 €  

   7501 8000 13          3,90 €  

   8001 8500 14          4,20 €  

   8501 9000 15          4,50 €  

   

       

       Der Verschmutzungszuschlag wird erst festgesetzt, wenn die 

  eingeleitete Schmutzwassermenge mindestens 2.000 qm jährlich beträgt. 
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Silberstedt 
 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2020 der Dokterhuus Silberstedt gGmbH 

gemäß § 14 Abs. 5 Kommunalprüfungsgesetz 
 
 
Jahresabschluss für Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
 

1. Die vom Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Kreises Schleswig-Flensburg 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BeGeKo GmbH, Kiel, hat den 
Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 

2. Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt hat einen erweiterten Prüfauftrag 
erteilt und keine ergänzenden Feststellungen zum Bericht über den 
Jahresabschluss getroffen. 
 

3. Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss am 09.12.2021 
festgestellt. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 14.12.2021 den 
Jahresabschluss genehmigt.  
 

4. Der Jahresabschluss schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 168.204,00 EUR ab, der 
ins Folgejahr vorgetragen wird. 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegt in der Zeit vom 20.12.2021 bis 
einschließlich 19.01 2022 in der Amtsverwaltung des Amtes Arensharde (Hauptstr. 41, 
24887 Silberstedt, Michael Kruse (Teamleiter Finanzwesen & Kämmerei), Zimmer 13) 
öffentlich aus. 
 
24887 Silberstedt, 17.12.2021  
 
 
    L.S. 
 
Der Bürgermeister  
Peter Johannsen  
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Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jübek für das Haushaltsjahr 2021 
 
Die durch die Gemeindevertretung Jübek am 16. Dezember 2021 beschlossene 
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jübek für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch 
den Bürgermeister am 16. Dezember 2021 ausgefertigt. 
 
Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Jeder kann Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan 
im Amt Arensharde, Zimmer 13, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt nehmen. 
 
 
 
Silberstedt, 17. Dezember 2021 
 
Amt Arensharde 
Die Amtsvorsteherin 
Im Auftrage 
Kruse 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Jübek für das Haushaltsjahr 2022 
 
Die durch die Gemeindevertretung Jübek am 16. Dezember 2021 beschlossene 
Haushaltssatzung der Gemeinde Jübek für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den 
Bürgermeister am 16. Dezember 2021 ausgefertigt. 
 
Diese Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan im Amt Arensharde, 
Zimmer 13, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt nehmen. 
 
 
 
Silberstedt, 17. Dezember 2021  
 
Amt Arensharde 
Die Amtsvorsteherin 
Im Auftrage 
Kruse 
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Satzung 
über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung 

der Gemeinde Jübek 
(Beitrags- und Gebührensatzung) 

  

 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 
2 Abs. 1 S.1, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein, 
des Artikel II des Gesetzes zur Regelung abgabenrechtlicher Vorschriften und der §§ 1 
und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 16. Dezember 2021 folgende 
Satzung erlassen: 
  

 

§ 1 

Allgemeines 

  

(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung über die 

Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 26. Februar 2002 als jeweils eine 

selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen 

 a)  Schmutzwasserbeseitigung, 

 b)  Niederschlagswasserbeseitigung. 

    

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 
  a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die erstmalige Herstellung der jeweiligen

 zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage einschließlich der Kosten für 
den ersten Grundstücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

 b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 
c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen 

Abwasserbeseitigungsanlagen (Abwassergebühren). 
   

(3) Grundstücksanschluss im Sinne des Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist 
a) bei Freigefällekanal die Anschlussleitung von der Hauptleitung bis zur Grenze des zu 
entwässernden Grundstücks, ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem Grundstück, 

b) bei Druckentwässerung die Druckrohrleitung von der Hauptleitung bis einschließlich 
dem Pumpenschacht mit der dazugehörigen elektrischen Anlage mit einer 
Maximallänge von 15 m ab Grundstücksgrenze auf dem Grundstück. 

   

Abwasserbeitrag 

  

§ 2 

Grundsatz 

  

Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Abwassergebühren 
oder auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen einschließlich des jeweils ersten Grundstücksanschlusses, 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
erwachsenden Vorteile.  
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§ 3 

Gegenstand der Beitragspflicht 

  

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die erstmals an eine zentrale öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden können und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen, 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in 
der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

    
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 

tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

    
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im 

bürgerlichen-rechtlichen Sinne. 
 

 

§ 4 
Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

  

(1) Der Abwasserbeitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird als nutzungsbezogener 
Flächenbeitrag erhoben. 

 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden für das erste 

Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere Vollgeschoss jeweils 20 % der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht.  
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse 

sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheit des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei 

industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise 

baulich oder gewerblich genutzten Grundstücken je angefangene 2,40 m Höhe des Bauwerks 

als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 
 (3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 

 a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, wenn 

für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

  b)  bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche im 

Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche Nutzung 

festgesetzt ist, 

  c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des 

Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche, die durch Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

erfasst wird, ansonsten die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer im 

Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße 

angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit einer Straße 

verbunden sind, die Fläche zwischen der  Straße zugewandten Grundstücksseite und einer 

im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie,  
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 d)  bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen hinaus 

bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze bzw. 

im Falle von Buchstabe c) der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer Linie 

hierzu, die in einer Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen 

Nutzung entspricht, 

g) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur 

untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang 

bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z. B. Schwimmbäder und 

Festplätze – nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei 

Campingplätzen jedoch 100 % der Grundstücksfläche, 

  f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof 

festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 

tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungsanlage 

anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2. Die so 

ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils 

im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer 

Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 

Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 

  g)  bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an die 

Abwasserbeseitigungsanlage anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2; 

höchstens jedoch die tatsächliche Grundstücksfläche. Die so ermittelte Fläche wird diesen 

Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 

Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 

Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 

Grundstück erfolgt, 

  h)  bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung eine der 

baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie), die Fläche 

des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht. 

    

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 

 a)  soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 

Vollgeschosse, 

  b)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt, 

sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlagen angegeben ist, 

die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 

höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruchzahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 

werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine Berücksichtigung, 

  c)  bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl 

von einem Vollgeschoss, 

 d)  die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 

Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die Zahl der 

Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach 

Buchstabe b) überschritten werden, 

  e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 

Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind 

   aa) bei bebauten und bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken, die Zahl der auf den 

Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen, oder soweit 

Bebauungsplanfestsetzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, festgesetzten oder nach 

Buchst. b) berechneten Vollgeschosse, 

   bb) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von einem 

Vollgeschoss, 

  f)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 

außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z. B. Sport-, Fest- und 

Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 
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  g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellungs-beschluss 

eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – bezogen auf die 

Fläche nach Abs. 3 Buchst. h) – ein Vollgeschoss angesetzt. 

    

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 Baugesetzbuch 

liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 

sie bestehen für 

 a)  Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind, 

  b)  die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das 

zulässige Nutzungsmaß enthält. 

  

 

§ 5 

Beitragsmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung 

  

(1) Der Abwasserbeitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung wird als nutzungsbezogener 

Flächenbeitrag erhoben. 

    

(2)  Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages wird die Grundstücksfläche mit 

der Grundflächenzahl vervielfacht. 

 

(3) Die Grundstücksfläche ist nach § 4 Abs. 3 zu ermitteln. 

    

(4) Als Grundflächenzahl nach Abs. 2 gelten 

 a)  soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Grundflächenzahl, 

  b) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan eine Grundflächenzahl 

nicht bestimmt ist, die folgenden Werte: 

 Kleinsiedlungs- Wochenendhaus- und Campingplatzgebiete ......................  0,1 

  Wohn-, Dorf-, Misch- und Ferienhausgebiete .............................................. 0,2 

  Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete i. S. von § 11 BauNVO ............ ... 0,4 

  Kerngebiete ................................................................................................... 0,8 

d) für Sport- und Festplätze sowie für selbständige Garagen- und  

  Einstellplatzgrundstücke ..............................................................................  0,8 

  d)  für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB) sowie bei Friedhofs- 

 grundstücken und Schwimmbädern ..............................................................  0,1 

  e)  für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), bei denen durch Plan- 

 feststellung eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelas- 

 sen ist ................................................................................................... ........  0,8 

  Die Gebietseinordnung gemäß Buchstabe b) richtet sich für Grundstücke,  

  aa) die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach der Festsetzung im 

Bebauungsplan, 

  bb) die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteilen liegen (§ 34 BauGB), nach der 

vorhandenen Bebauung in der näheren Umgebung. 

 

(5)  Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Baugesetzbuch 

liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie 

sie bestehen für  

  a)  Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind,  

  b)  die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das 

zulässige Nutzungsmaß enthält, wobei dann einheitlich die Grundflächenzahl von 0,4 gilt.  
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§ 6 

Beitragssatz 

  

Die Beitragssätze für die Herstellung bzw. Verbesserung der zentralen öffentlichen 

Abwasserbeseitigungsanlagen betragen bei der  

 a) Schmutzwasserbeseitigung 2,71 Euro 

 b) Niederschlagswasserbeseitigung 6,54 Euro 

je m² beitragspflichtiger Fläche. 

  

 

§ 7 

Beitragspflichtige 

  

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentümer oder mehrere aus 
dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 
  

 

§ 8 

Entstehung der Beitragspflicht 

  

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen 

öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor dem Grundstück einschließlich des ersten 

Grundstücksanschlusses. 

Bei Grundstücken, die durch ein Geh-, Fahr- oder Leitungsrecht eines an die Straße 
grenzenden Grundstücks oder eine oder mehrere private Wegeparzelle/n erschlossen 
sind (Hinterliegergrundstück) entsteht die Beitragspflicht mit der betriebsfertigen 
Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage vor der Zuwegung 
einschließlich der gesonderten Anschlussleitung, die vom Abwasserkanal bis zur 
Grundstücksgrenze der Zuwegung verlegt wird.  

 

 

(2) Im Fall des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit 

der Genehmigung des Anschlusses. 

 

 

§ 9 

Vorauszahlungen 

  

Auf Beiträge können angemessene Vorauszahlungen gefordert werden, sobald mit der 
Ausführung der Maßnahme begonnen wird. § 7 gilt entsprechend. Eine geleistete 
Vorauszahlung ist bei der Erhebung des endgültigen Beitrages gegenüber dem Schuldner 
des endgültigen Beitrags zu verrechnen. 
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§ 10 

Ablösung 

 

Der Beitragspflichtige kann durch Vertrag mit der Gemeinde den Beitrag im Ganzen bis zur 

Entstehung der Beitragspflicht ablösen. Maßgebend für die Berechnung sind die Regelungen dieser 

Satzung. 

 

 

§ 11 

Veranlagung, Fälligkeit 

  

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer 
Vorauszahlung. 
  

 

§ 12 

Entstehung des Erstattungsanspruchs 

  

(1)  Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen weiteren 

Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits 

entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche einen eigenen 

Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage her (zusätzliche 

Grundstücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die Aufwendungen für die Herstellung solcher 

zusätzlicher Grundstücks-anschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 

    

(2) Für Änderungen an bestehenden Leitungen, die vom Grundstückseigentümer gewünscht 

werden, sind die entstandenen Selbstkosten zu erstatten. 

    

(3) Bei einer Druckentwässerung auf dem Grundstück ist die Anschlussleitung bis zum 

Pumpenschacht in einer Länge von 15 m ab Grundstücksgrenze im Anschlussbeitrag enthalten. 

Für die darüber hinaus gehende Leitungslänge sind die tatsächlich entstandenen Kosten zu 

erstatten. 

    

(4) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses.  §§ 7 

und 11 Satz 1 gelten entsprechend. 

  

 

Abwassergebühren 

 

§ 13 

Grundsatz 

  

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen und für 
die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Abwasserabgabe werden 
Abwasserge-bühren für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen sind oder in diese entwässern. Die 
Abwassergebühren werden als Grund- und Arbeitsgebühr erhoben. 
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§ 14 

Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

  

(1) Die Grundgebühr wird für jeden angefangenen Monat erhoben. 

    

(2) Die Arbeitsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird nach der Abwassermenge bemessen, 

die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr 

ist ein m³ Abwasser. 

    

(3) Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten 

 a)  die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte 

und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

  b)  die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge, 

  c)  die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermesseinrichtung. 

    

(4) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt nicht 

angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Abwassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung 

des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres und unter Berücksichtigung der 

begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

 

(5) Die Wassermenge nach Abs. 3 Buchstabe b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde für den 

abgelaufenen Bemessungszeitraum von einem Kalenderjahr innerhalb der folgenden zwei 

Monate anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf 

seine Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler müssen fest installiert sein und den 

Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Die Gemeinde ist berechtigt, die Wassermengen 

zu schätzen. 

    

(6) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt 

sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalenderjahres innerhalb 

von zwei Monaten bei der Gemeinde einzureichen. Für den Nachweis gilt Abs. 5 Sätze 2 bis 3 

sinngemäß. Die Gemeinde kann nach Anhörung des Antragstellers auf dessen Kosten 

Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten. 

 Kann in landwirtschaftlichen Betrieben die für die Viehhaltung verbrauchte oder 

zurückbehaltene Wassermenge nicht durch Wassermesser nachgewiesen werden, so wird diese 

mit 12 m³/Jahr für jede Großvieheinheit, bezogen auf den statistischen Umrechnungsschlüssel, 

festgesetzt, der Gebührenberechnung wird mindestens eine Abwassermenge von 40 m³/Jahr je 

Person zugrunde gelegt. Maßgebend für die Berechnung ist die in dem Jahr durchschnittlich 

mit Wasser zu versorgende Personenzahl. 

 

§ 15 

Gebührenmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung 

  

(1) Die Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach der überbauten und 

befestigten Grundstücksfläche (z. B. Betondecken, bituminöse Decken, Pflasterungen und 

Plattenbeläge) bemessen, von der aus Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage 

gelangt. Je 50 m² sind eine Berechnungseinheit. Flächen werden jeweils auf volle 50 m² 

aufgerundet. 

 

(2) Der Gebührenpflichtige hat der Gemeinde auf deren Aufforderung binnen eines Monats die 

Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. Änderungen der überbauten und befestigten 

Grundstücksfläche hat der Gebührenpflichtige unaufgefordert innerhalb eines Monats nach 

Fertigstellung der Gemeinde mitzuteilen. Maßgebend für die Gebührenerhebung sind die am 

01.01. des Erhebungszeitraumes bestehenden Verhältnisse. 
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(3) Kommt der Gebührenpflichtige seiner Mitteilungspflicht nach Abs. 2 nicht fristgemäß nach, so 

kann die Gemeinde die Berechnungsdaten schätzen. 

  

 

§ 16 

Gebührensatz 

 

(1) Die monatliche Grundgebühr beträgt  

 

b) bei der Schmutzwasserbeseitigung je Wohneinheit,   10,00 Euro 

gewerblicher Betrieb 

 

Als Wohneinheit zählt die Zusammenfassung von Wohnraum, die den Inhaber in die Lage 

versetzt, in den ihm zur Verfügung stehenden Räumen einen eigenen Haushalt zu führen. 

Dieses ist in der Regel der Fall, wenn eine eigene Küche oder zumindest eine 

Kochgelegenheit und eine Toilette vorhanden sind. Hierzu zählen auch Ferienwohnungen. 

Es ist nicht erforderlich, dass die Wohnung einen selbständigen Zugang hat.  

Als gewerblicher Betrieb gilt jedes selbständig betreibbare auf eine bestimmte 
Branche ausgerichtete Unternehmen, dass abgeschlossene Räume mit einem 
Wasseranschluss hat. Als gewerblicher Betrieb im Sinne dieser Satzung zählen 
auch die Räumlichkeiten öffentlicher Einrichtungen (Behörden, Kirchen usw.), 
privater Vereinigungen und freiberuflich Tätiger (Ärzte, Anwälte, Architekten usw.). 

 

 b) bei der Niederschlagswasserbeseitigung je Anschluss 0,00 Euro 

 

 (2) Die Arbeitsgebühr beträgt  

a) bei der Schmutzwasserbeseitigung je cbm Schmutzwasser 2,75 Euro 

 

 b) bei der Niederschlagswasserbeseitigung 

  je 50 qm überbauter oder befestigter Grundstücksfläche  0,00 Euro 

 

 

§ 17 

Gebührenpflichtige 

  

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigentum der 

Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist der 

Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Wohnungs- und 

Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr 

gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentümer oder mehrere aus dem 

gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

    

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 

Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der bisherige 

Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 21) versäumt, so haftet er für die 

Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben dem neuen Pflichtigen. 
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§ 18 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

  

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist und/oder der zentralen öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, 
sobald der Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet. 
 

 

§ 19 

Erhebungszeitraum 

  

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

 

(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben wird (§ 14 

Abs. 3 Buchstabe a), gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der 

Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjahres vorausgeht. 

  

 

§ 20 

Veranlagung und Fälligkeit 

  

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können Vorausleistungen auf die Gebühren verlangt 

werden. Die Höhe richtet sich nach der Gebührenschuld des Vorjahres oder dem 

voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr. Vorausleistungen werden mit je einem Viertel 

des Betrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November erhoben.  

    

(2)  Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 

des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung der Vorausleistungen. Die Gebühr und 

die Vorausleistungen können zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. 

  

 

 

Schlussbestimmungen 

 

§ 21 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

  

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die 
Festsetzung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder 
Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer 
als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

 

Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben 
beeinflussen (z. B. grundstückseigene Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- oder 
Abwassermess-vorrichtungen), so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. Beauftragte der Gemeinde 
dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung Grundstücke betreten, um 
Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprüfen; die 
Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
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§ 22 

Datenverarbeitung 

  

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen 
der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen 
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des 
gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der 
Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt (§ 12 Absatz 1 und 
3 Nr. 2 in Verbindung mit § 43 Absatz 1 Grundbuchverfügung –GBV-), dem 
Finanzamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde, den amtseigenen Bau- 
und Liegenschaftsakten und des Katasteramtes (§ 13 Abs. 3 Nr. 2 Vermessungs- und 
Katastergesetz –VermKatG-) sowie aus den Melderegistern der Einwohnermeldeämter 
(§ 34 Abs. 1 und 3 Nr. 1 Bundesmeldegesetz –BMG-) durch die Gemeinde zulässig. 

 

Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln 

lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

 

Nähere Bezeichnung der zu erhebenden Daten: 

 

a.) Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer 
b.) künftige Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer 
c.) Grundbuchbezeichnung 
d.) Eigentumsverhältnisse 
e.) Anschriften von derzeitigen und künftigen 

Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümern 
f.) Daten zur Ermittlung von Beitragsbemessungsgrundlagen der einzelnen 

Grundstücke 
 

Soweit zur Veranlagung zu Beiträgen nach dieser Satzung im Einzelfall erforderlich, 
dürfen auch weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene 
Daten erhoben werden. 

 

 

(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist sie berechtigt, die im 

Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und anfallenden personenbezogenen 

und grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der 

Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

    

(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient oder in 

der Gemeinde die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist die Gemeinde 

berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben 

nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und 

Wasserverbrauchsdaten von diesen Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke 

der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterzuverarbeiten. 

    

(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von 

nach den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den 

für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten 

zum Zwecke der Abgabenordnung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

(5)  Das Amt Arensharde ist für die Gemeinde Jübek berechtigt, die zur Ermittlung und Festsetzung 

der Beiträge gem. Absatz 1 genannten Daten nach den Vorschriften der Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. 

e), Abs. 3 Satz 2 Var. 3 Datenschutz-Grundverordnung, § 3 Abs. 1 Schleswig-Holsteinisches 
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Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 und § 3 

Abs. 1 und 2 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG SH) und § 4 

Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) zu verarbeiten. 

 

(6) Das Amt Arensharde ist für die Gemeinde Jübek befugt, auf Grundlage der Angaben des 

Beitragspflichtigen ein Verzeichnis der Beitragspflichtigen mit den für die Beitragserhebung 

nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Beitragserhebung nach dieser Satzung zu verwenden und zu verarbeiten. 
 
 
 
 

(7) Das Amt Arensharde speichert für die Gemeinde Jübek die genannten Daten von Erhebung bis 

zur Zahlung des letzten Beitrags. Nach Fortfall der Beitragspflicht wird der gesamte 

abgeschlossene Vorgang einschließlich der personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 

10 Jahren beginnend mit dem 1. Januar des auf den Beitragsfortfall folgenden Jahres 

aufbewahrt. 

 

(8) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Abgaben- und 

Beitragshebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden.  

 

 

§ 23 

Ordnungswidrigkeiten 

  

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 14 Abs. 4 und Abs. 5, 15 Abs. 2, 21 der 
Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes. 

 

 

§ 24 

Inkrafttreten 

  

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung vom 01.01.2002 in 
der Fassung der 10. Nachtragssatzung außer Kraft. 
 

 

Jübek, den 16. Dezember 2021 

 

 

 

 

                                                     L.S. 

 

Bent Jensen-Nissen 

Bürgermeister 

 

 


